
















































































GESCHÄFTSORDNUNG

FÜR DIE

ADMINISTRATION

DER

DR . SENCKENBERG
’SCHEN STIFTUNG

Frankfurt ai Main.

C . Naumann ’s Druckerei . Frankfurt a . M.

1877.





I . Allgemeine Bestimmungen.

§ • i.

Die Geschäfte der Dr . Senckenberg ’schen Stiftung werden
nach Massgabe des Stiftungsbriefs und der weiter getroffenen
Fundamentalbestimmungen von einer Administration besorgt,
welche aus acht Mitgliedern besteht und nach der Anordnung
des Stifters und dem Statut vom 14 . Februar 18 70 gewählt wird.

§ . 2 .

Der Vorsitz der Administration steht ihrem derzeitigen
ältesten ärztlichen Mitgliede auf die Zeit seiner Amtsdauer zu.

Bei der nächsten Vacanz wählen die Administratoren den
Vorsitzenden aus ihren ärztlichen Mitgliedern in geheimer Ab¬
stimmung mit absoluter Majorität.

Sollten aber bei einer Vacanz des Präsidiums sämmtliche
ärztlichen Mitglieder erklären , für diesen Fall von der ihnen
gebührenden Prärogative keinen Gebrauch zu machen , so wählen
die Administratoren den Vorsitzenden ohne Beschränkung aus
'ihrer Mitte.

Die Administration wählt aus ihren Mitgliedern :
einen Stellvertreter des Vorsitzenden,
zwei Cassirer und
einen Deputirten für das Bauwesen.

Ferner vertheilt sie unter ihren Mitgliedern die Geschäfte,
welche die einzelnen Zweige der Stiftung , nämlich:

a . das medicinische Institut,
b . die Pfründnerstiftungen und
c . das Hospital

angehen.
Endlich committirt sie ein Mitglied als Mitcassier der

Senckenberg ’schen naturforschenden Gesellschaft und ein Mit¬
glied in den Verwaltungsrath der Palmsonntagstiftung.
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§ • 3 -

Die Wahlen und die Vertheilung der verschiedenen Ge¬

schäftszweige sollen alle drei Jahre im November vorgenommen
werden ; die Abstimmung ist geheim und es entscheidet die

absolute Majorität.
§ . 4 .

Den zweiten Donnerstag in jedem Monat soll regelmässig
eine Sitzung der Administration gehalten werden.

Für die gültige Fassung eines Beschlusses ist die Anwesen¬
heit von wenigstens vier Mitgliedern erforderlich.

Bei Gleichheit der Stimmen entscheidet das Votum des
Vorsitzenden.

§ • 5 .

Ueber die Verhandlungen der Administration wird von
dem Consulenten ein Protocoll geführt , in welchem die ver¬
handelten Gegenstände speciell bezeichnet und die gefassten
Beschlüsse dem Wortlaute nach registrirt werden.

II . Geschäftseintheilung der Administration.

a . Ge schäfts kreis des Vorsitzenden und seines

Ste llvertreters.

§ • 6 .

Der Vorsitzende hat die Leitung der Geschäfte ; er vertritt
die Stiftung nach Aussen und sorgt für den Vollzug der von
der Administration gefassten Beschlüsse.

§ • 7 .

Die regelmässigen Sitzungen lässt der Vorsitzende durch

Einladungskarten ansagen ; bei ausserordentlichen Sitzungen
wird der Vorsitzende den Gegenstand der Berathungen be¬
merken lassen.

Es steht dem Vorsitzenden frei , nach seinem Ermessen
oder auf Wunsch eines Mitgliedes Gegenstände zur Abstim¬

mung in Cirkel zu setzen ; auf Verlangen auch nur eines Mit¬

glieds muss aber die Beschlussfassung bis nach stattgehabter
gemeinsamer Berathung ausgesetzt werden.











































































Der Vorsitzende unterzeichnet die Protocolle der Sitzungen
nach erfolgter Genehmigung und legt den Bericht vor, welcher

alljährlich dem Publikum über den Fortgang der Stiftung zu
erstatten ist.

§ . 9 .

In allen Fällen , in welchen der Vorsitzende selbst ver¬
hindert ist , hat der Stellvertreter dessen Functionen zu über¬

nehmen.

b . Geschäfts kreis der zur Casse deputirten
Administratoren.

§ • 10 .

Die beiden Cassirer haben das Cassenwesen zu besorgen
und die Cassenführung des Flospitaimeisters zu beaufsichtigen;
ebenso haben sie die Buchführung anzuordnen und darüber zu
wachen , dass die Quittungsbelege mit den Anweisungen des

zuständigen Administrators versehen sind.

§ • 11.

Die vorhandenen Werthpapiere und Documente, sowie die

Baarvorräthe , welche nicht für den laufenden Dienst gebraucht
wrerden , haben sie unter gemeinschaftlichem Verschluss zu halten.

§■ 12 .

Wegen Anlage von vorräthigen Geldern oder Veränderung
in den bestehenden Anlagen haben sie im Interesse der Stif¬

tung der Administration Vorlage zu machen und deren Beschluss

zu beantragen.
Gesuche , welche wegen Capitalbewilligungen , Zinsermäs-

sigungen oder Capitalablagen einlaufen , werden alsbald von

dem Vorsitzenden an die Cassirer zur Kenntnissnahme und

Begutachtung abgegeben.
§. 18 .

Am Ende eines jeden Rechnungsjahres ist von den Cassirern

ein Voranschlag über die Einnahmen und Ausgaben , welche in

dem bevorstehendenJahre für das Hospital , für das medicinische
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Institut und für die einzelnen Pfründnerstiftungen zu erwarten
sind , der Administration vorzulegen.

§ • 14 .

Der alljährlichen Rechnungsablage ist ein Anhang beizu¬
fügen , in welchem der Capital -Zu- oder Abgang nachgewiesen
wird , welchen jeder einzelne Zweig der Stiftung in dem ab¬
gelaufenen Jahre erfahren hat.

c . Geschäfts kreis des zum Bauwesen deputirten
Administrators.

§ • 15 -

Mindestens einmal jährlich , im Monat April , hat der
Deputirte die der Stiftung gehörigen Gebäulichkeiten unter
Zuziehung des Hospitalmeisters genau zu besichtigen und über
den Befund in der nächsten Sitzung der Administration zu
berichten.

§ . 16 .

Kleinere dringliche Reparaturen , welche keinen höheren
Kostenaufwand als 100 Mark erfordern, kann der Deputirte
sofort vornehmen lassen ; bei grösseren Reparaturen hat er
ebenso wie bei Errichtung neuer Bauten Ueberschläge und
Risse fertigen zu lassen , den Beschluss der Administration ein¬
zuholen und die Ausführung zu überwachen.

§ • 17 -

Alle Rechnungen und Zahlungen , welche das Bauwesen
betreffen , werden von dem Deputirten angewiesen.

d . Angelegenheiten des medicinischen Instituts.

§ * 18 .
Für die Geschäfte , welche die Anatomie , den botanischen

Garten und die Bibliothek betreffen, wird je ein Administrator
‘ committirt ; derselbe nimmt die Wünsche und Anträge der
Docenten und des Bibliothekariats zur gutächtlichen Vorlage
an die Administration entgegen , weist die bezüglichen Rech¬
nungen und Zahlungen an und wird dafür besorgt sein , dass
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Seitens der einzelnen Anstalten am Ende des Geschäftsjahrs
die betreffenden Berichte rechtzeitig an den Vorsitzenden
gelangen.

Der zur Bibliothek deputirte Administrator hat auch über
die Gesuche , welche die Ueberlassung der Hörsäle im Bibliothek¬
gebäude betreffen, zu entscheiden.

e . Angelegenheiten des Hospitals.

§ . 19 .

Die Aufsicht über die Krankenpflege in dem Hospital steht
den ärztlichen Mitgliedern der Administration zu ; sie werden
sich unter Mittheilung an das Plenum der Administration über
einen Turnus verständigen , nach welchem das Hospital von
einem ärztlichen Administrator mindestens ein Mal wöchentlich
besucht werden wird.

Der fungirende Administratorwird die Wünsche der Herren
Hospitalärzte entgegennehmen, sich überzeugen , ob die Haus¬
ordnung und die Verfügungen der Administration pünktlich
befolgt , sowie ob das Tagebuch und die anderen Bücher , welche
die Kranken betreffen, ordnungsmässig geführt und das Inven-
tarium mit dem chirurgischen Armamentarium richtig im Stand
gehalten werden.

Derselbe hat auch namentlich darauf zu achten , dass bei
der Aufnahme und der Entlassung von Kranken vorschrifts-
mässig verfahren wird ; hierauf bezügliche Reclamationen sind
an ihn zu richten.

§ 20.

Ausserdem deputirt die Administration zwei ihrer Mitglieder
zur Beaufsichtigung des Hospitals in ökonomischer Beziehung.

Dieselben werden die grösseren Anschaffungen für die
Einrichtung, sowie auch für die Küche und den Keller , nament¬
lich also Kaffee , Zucker , Wein, Bier, Kartoffeln , Brennmaterial
u . dgl . überwachen , die Haushaltungsbücher , Tabellen und
Rechnungen revidiren und mindestens einmal jährlich das
Mobiliar- und Weisszeug -Inventar genau nachsehen , um erforder¬
lichen Falls die entsprechenden Anträge für Neuanschaffungen
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zu stellen . Rechnungen und Zahlungen , welche den ökonomi¬
schen Theil des Hospitals angehen , werden von einem der
beiden Deputirten angewiesen.

Am Schlüsse jedes Rechnungsjahres legen sie der Ad¬
ministration eine statistische Aufstellung vor , aus welcher in ’s
Einzelne gehend der in dem abgelaufenen Jahre gemachte Auf¬
wand zu ersehen ist.

f. Angelegenheiten der Pfründnerstiftung.

§ • 21

Für die Angelegenheiten der Pfründnerstiftung deputirt die
Administration zwei ihrer Mitglieder.

Dieselben werden bei Besetzung einer Pfründnerstelle die

Qualification der angemeldeten Bewerber prüfen und dem
Plenum gutachtlichen Vorschlag machen . Sie werden sich
durch öftere Besuche, wenigstens monatlich einmal , von dem
Befinden der Pfründner und ihrer Verpflegung überzeugen , und
die Wohnungen und das Mobiliar besichtigen.

Zur Anschaffung neuer Pfründnerkleider haben sie dem

Hospitalmeister ihre Genehmigung zm ertheilen und haben sie
darüber zu wachen, dass das anzufertigende Inventar stets auf
dem Laufenden erhalten werde.

Rechnungen und Zahlungen , welche die Pfründnerstiftung
betreffen , werden von einem der beiden Deputirten angewiesen.
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